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V E R Z E I C H N I S  D E R  A N H Ä N G E  

Anhang 

LAGE VON NATURA 2000-GEBIETEN 1 

• Natura 2000-Gebiete im 5 km-Umfeld um den  
Kiessandtagebau Großer Anger  
M  1 : 50.000 1/1 

DATEN ZU DEN NATURA 2000-GEBIETEN 2 

• Standarddatenbogen des FFH-Gebietes  
„Elbaue südlich Rogätz mit Ohremündung“ 2/1 

• Standarddatenbogen des FFH-Gebietes  
„Elbaue zwischen Saalemündung und Magdeburg“ 2/2 

• Standarddatenbogen des EU-Vogelschutzgebietes  
„Elbaue Jerichow“ 2/3 
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1 ANLASS 

Die 

Kies- und Baustoffwerke Barleben 
GmbH & Co. KG 
Wiedersdorfer Straße 3 
39126 Magdeburg 
-  Unternehmer  - 

Die Kies- und Baustoffwerke Barleben betreibt im Norden von Magdeburg innerhalb des 
Bergwerksfeldes Barleben (Nr.: III-A-E-f-804/90/216 vom 30.9.1990) einen Kiessandtage-
bau. 

Die in diesem Tagebau gewonnenen Rohstoffe werden mit einer Gurtförderanlage der im Sü-
den des ehemaligen Kiessandtagebaus Rothensee (heutige Bezeichnung: Barleber See II) be-
findlichen Aufbereitungsanlage des Kieswerks zugeführt. 

Als Ersatzlagerstätte ist im Osten des Bergwerksfeldes Barleben, d. h. zwischen gegenwärtig 
betriebenem Tagebau Barleben und der Kiessandaufbereitungsanlage, die Lagerstätte Magde-
burg – Großer Anger (nachfolgend Großer Anger) vorgesehen. 

Auch in dem geplanten Tagebau Großer Anger soll der Rohstoff im Nassschnitt gefördert und 
über die vorhandene Gurtförderanlage der bestehenden Aufbereitung zugeführt werden. 

Der Neuaufschluss der Lagerstätte wird im Folgenden auch als „Projekt Kiessandtagebau 
Großer Anger“ bezeichnet. Das Projekt „Kiessandtagebau Großer Anger“ liegt innerhalb der 
kontinentalen biogeographischen Region im Bundesland Sachsen-Anhalt. 
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1.1 VORGEHENSWEISE 

Im folgenden Text werden zu diesem Zweck 

 die potenziell betroffenen Natura 2000-Gebiete ermittelt, 
 die Schutz- und Erhaltungsziele dieser Gebiete dargestellt, 
 das Vorhaben und seine relevanten Wirkfaktoren beschrieben und 
 mögliche Beeinträchtigungen der Schutz- und Erhaltungsziele prognostiziert und be-

wertet. 

Als Grundlage zur Erstellung der vorliegenden Studie dienen die in Sachsen-Anhalt veröffent-
lichten Standarddatenbögen zu den einzelnen FFH-Gebieten und Vogelschutzgebieten (vgl. 
Anhänge 2/1 bis 2/3). 
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2 ERMITTLUNG POTENZIELL BETROFFENER NATURA 2000-GEBIETE 

In Anhang 1/1 ist die Lage von Natura 2000-Gebiete im 5 km-Radius um das Projekt 
„Kiessandtagebau Großer Anger“ dargestellt. Außerhalb dieses Umkreises liegende Natu-
ra 2000-Gebiete werden von vornherein nicht berücksichtigt, da in einer solchen Entfernung 
zum geplanten Tagebau projektbedingte Auswirkungen, die zur Beeinträchtigung von Schutz- 
und Erhaltungszielen führen können, ausgeschlossen werden können. 

Innerhalb dieses 5 km-Radius liegen 

 das FFH-Gebiet „Elbaue südlich Rogätz mit Ohremündung“ (DE 3736-301; Landesin-
terne Nr. FFH0038); Teilfläche, 

 das FFH-Gebiet „Elbaue zwischen Saalemündung und Magdeburg“ (DE 3936-301; 
Landesinterne Nr. FFH0050); Teilfläche, und 

 das Vogelschutzgebiet „Elbaue Jerichow“ (DE 3437-401, landesinterne Nummer 
SRA0011); Teilfläche. 

Für die weitere Beschreibung wurden die beim Bundesamt für Naturschutz (BfN; [5], [6], [7]) 
abrufbaren Standarddatenbögen verwendet. Diese wurden im Mai 2016 aktualisiert und ent-
sprachen mit Stand 21.11.2017 denen, die unter [23] bei der EU bzw. beim Landesamt für 
Umwelt LAU1 abrufbar waren. 

Das FFH-Gebiet „Elbaue südlich Rogätz mit Ohremündung“ wurde bereits im Jahr 2004 in 
die Liste der Europäischen Kommission gemäß Art. 4 FFH-Richtlinie aufgenommen (Amts-
blatt der Europäischen Union vom 28.12.2004, L 382/1). Es ist national teilweise als Natur-
schutz- bzw. Landschaftsschutzgebiet unter Schutz gestellt. 

Das FFH-Gebiet „Elbaue zwischen Saalemündung und Magdeburg“ wurde ebenfalls bereits 
im Jahr 2004 in die Liste der Europäischen Kommission gemäß Art. 4 FFH-Richtlinie aufge-
nommen (Amtsblatt der Europäischen Union vom 28.12.2004, L 382/1). 

                                                                 
1   Eine Ausnahme bezüglich Lebensraumtyp 4030 (vgl. Textabschnitt 2.2.1.2). 
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Das Vogelschutzgebiet „Elbaue Jerichow“ ist national teilweise als Naturschutz- bzw. Land-
schaftsschutzgebiet unter Schutz gestellt. Es wurde im Jahr 2000 als SPA eingestuft [23]. 

Weitere Natura 2000-Gebiete oder auch Gebietsvorschläge liegen nach Kenntnis des Bearbei-
ters nicht innerhalb des 5 km-Radius um die Antragsfläche. 

Eine Betroffenheit weiter entfernt liegender Gebiete ist mit Sicherheit auszuschließen, da das 
Projekt „Kiessandtagebau Großer Anger“ keine Wirkfaktoren aufweist, die auch nur annä-
hernd eine Reichweite von 5 km haben (vgl. Textabschnitt 3). 

Die nationale Unterschutzstellung der genannten NATURA 2000-Gebiete erfolgt innerhalb 
des Bördekreises durch Verordnung des Landkreises Börde über das Landschaftsschutzgebiet 
„Ohre- und Elbniederung“ im Bereich der Stadt Wolmirstedt, der Gemeinden Barleben und 
Niedere Börde und der Verbandsgemeinde Elbe-Heide. In § 3 Abs. 3 wird hierzu folgendes 
formuliert: 

„... Als Schutz- und Erhaltungsziel des Gebietes wird insbesondere die Bewahrung bzw. die 
Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der im Gebiet vorkommenden natür-
lichen Lebensräume von gemeinschaftlicher Bedeutung gemäß Anhang I der Richtlinie 
92/43EWG bestimmt. Gleiches gilt sowohl für die im Gebiet vorkommenden Populationen von 
Brutvogel- als auch Zugvogelarten sowie der weiteren nach Anhang II und IV der Richtlinie 
92/43EWG und Anhang I der Richtlinie 79/409/EWG geschützten Tier- und Pflanzenarten ...“. 

Eine Konkretisierung der Schutz- und Erhaltungsziele dieser NATURA 2000-Gebiete erfolgt 
durch die LSG-VO nicht. 

2.1 FFH-GEBIET „ELBAUE SÜDLICH ROGÄTZ MIT OHREMÜNDUNG“ (DE 
3736-301) 

Das FFH-Gebiet „Elbaue südlich Rogätz mit Ohremündung“ umfasst einen Ausschnitt der 
Ohre-Elbe-Aue mit naturnahen Waldgesellschaften, Wiesen, Mooren und zahlreichen Feucht-
gebieten. 

Die Fläche dieses FFH-Gebietes beträgt 1.663 ha. Im Standarddatenbogen [5] (Anhang 2/1) 
wird das Gebiet als Lebensraum seltener Tier- und Pflanzenarten und bedeutendes Nahrungs-, 
Brut-, Rast- und Überwinterungsgebiet auentypischer Vogelarten genannt. 
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Im Managementplan [25] sind drei Erweiterungsvorschläge enthalten, die insgesamt rd. 19 ha 
Fläche umfassen. Diese liegen im Norden oder Südosten des Gebietes (Schartau, Rogätz, 
Taufwiesenberge) und sind hinsichtlich der Entfernung zum Projekt „Kiessandtagebau Großer 
Anger“ ohne Belang. 

2.1.1 SCHUTZ- UND ERHALTUNGSZIELE FÜR DAS FFH-GEBIET „ELBAUE 
SÜDLICH ROGÄTZ MIT OHREMÜNDUNG“ (DE 3736-301) 

Die Schutz- und Erhaltungsziele des FFH-Gebietes „Elbaue südlich Rogätz mit Ohremün-
dung“ (DE 3736 – 301) werden anhand des Standarddatenbogens (Anhang 2/1) abgeleitet. 
Dieser ist aktueller als der Managementplan [25]. Somit ist durch die gewählte Vorgehens-
weise sichergestellt, dass keine aktuellen Kenntnisse übersehen werden. 

Nachfolgend wird bei der Darstellung der Schutz- und Erhaltungsziele zwischen Tier- und 
Pflanzenarten sowie Lebensraumtypen unterschieden. 

2.1.1.1 TIER- UND PFLANZENARTEN 

Die im Standarddatenbogen ([5], Anhang 2/1) für das Gebiet „Elbaue südlich Rogätz mit Oh-
remündung“ aufgeführten Arten aus Anhang II der FFH-Richtlinie sind: 

 Rotbauchunke (Bombina bombina), 
 Kammmolch (Triturus cristatus), 
 Großer Eichenbock (Cerambyx cerdo), 
 Eremit (Osmoderma eremita), 
 Rapfen (Aspius aspius), 
 Steinbeißer (Cobitis taenia), 
 Flussneunauge (Lampetra fluviatilis), 
 Stromgründling (Romanogobio belingi), 
 Lachs (Salmo salar), 
 Biber (Castor fiber), 
 Fischotter (Lutra lutra), 
 Große Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis) und 
 Grüne Keiljungfer (Ophiogomphus cecilia). 
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Des Weiteren werden folgende Arten des Anhanges IV der FFH-Richtlinie im Standarddaten-
bogen ([5], Anhang 2/1) Gebiet „Elbaue südlich Rogätz mit Ohremündung“ aufgeführt: 

 Kreuzkröte (Bufo calamita), 
 Wechselkröte (Bufo viridis), 
 Knoblauchkröte (Pelobates fuscus), 
 Moorfrosch (Rana arvalis), 
 Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii), 
 Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus), 
 Grüne Mosaikjungfer (Aeshna viridis), 
 Asiatische Keiljungfer (Gomphus flavipes), 
 Östliche Moosjungfer (Leucorrhinia albifrons), 
 Zierliche Moosjungfer (Leucorrhinia caudalis), 
 Schlingnatter (Coronella austriaca) und 
 Zauneidechse (Lacerta agilis). 

Weiterhin sind Tier- und Pflanzenarten genannt, die nicht in den Anhängen II oder IV der 
FFH-Richtlinie aufgeführt sind. 

2.1.1.2 LEBENSRAUMTYPEN 

Im Standarddatenbogen ([5], Anhang 2/1) sind die nachfolgend aufgeführten Lebensraumty-
pen für das FFH-Gebiet „Elbaue südlich Rogätz mit Ohremündung“ genannt: 

 2330 – Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und Agrostis [Dünen im 
Binnenland], 

 3150 – Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hyd-
rocharitions, 

 3260 – Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion flui-
tantis und des Callitricho-Batrachion, 

 3270 – Flüsse mit Schlammbänken mit Vegetation des Chenopodion rubri p.p. und des 
Bidention p.p., 

 6430 – feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe, 
 6440 – Brenndolden-Auenwiesen (Cnidion dubii), 
 6510 – Magere Flachland-Mähwiesen (Alopcerus pratensis, Sanguisorba officinalis), 
 9170 – Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald Galio-Carpinetum, 
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 91E0 – Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-padion, Alnion 
incanae, Salicion albae), 

 91F0 – Hartholzauenwälder mit Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus 
excelsior oder Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris). 

2.2 FFH-GEBIET „ELBAUE ZWISCHEN SAALEMÜNDUNG UND MAGDE-
BURG“ (DE 3936-301) 

Das FFH-Gebiet „Elbaue zwischen Saalemündung und Magdeburg“ umfasst einen struktur-
reichen Abschnitt der Elbaue mit einer Vielzahl auentypischer Lebensräume (Altarme, Au-
wälder, Wälder) und vielen auentypischen Tier- und Pflanzenarten (Anhang 2/2). 

Die Fläche dieses FFH-Gebietes beträgt 11.7214 ha. Nach [6] (Anhang 2/2) haben die groß-
flächigen und vielgestaltigen Auwälder, Wiesen und Altwässer Bedeutung als Lebensraum für 
zahlreiche auentypischen Tier- und Pflanzenarten. 

2.2.1 SCHUTZ- UND ERHALTUNGSZIELE FÜR DAS FFH-GEBIET „ELBAUE 
ZWISCHEN SAALEMÜNDUNG UND MAGDEBURG“ (DE 3936-301) 

Die Schutz- und Erhaltungsziele des FFH-Gebietes „Elbaue zwischen Saalemündung und 
Magdeburg“ (DE 3936 – 301) werden anhand des Standarddatenbogens (Anhang 2/2) abge-
leitet. Ein Managementplan liegt nach Kenntnis des Bearbeiters nicht vor. 

Nachfolgend wird bei der Darstellung der Schutz- und Erhaltungsziele zwischen Tier- und 
Pflanzenarten sowie Lebensraumtypen unterschieden. 

2.2.1.1 TIER- UND PFLANZENARTEN 

Die im Standarddatenbogen ([5], Anhang 2/1) für das Gebiet „Elbaue zwischen Saalemün-
dung und Magdeburg“ aufgeführten Arten aus Anhang II der FFH-Richtlinie sind: 

 Rotbauchunke (Bombina bombina), 
 Kammmolch (Triturus cristatus), 
 Großer Eichenbock (Cerambyx cerdo), 
 Hirschkäfer (Lucanus cervus), 
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 Eremit (Osmoderma eremita), 
 Rapfen (Aspius aspius), 
 Steinbeißer (Cobitis taenia), 
 Flussneunauge (Lampetra fluviatilis), 
 Bachneunauge (Lampetra planeri), 
 Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis), 
 Bitterling (Rhodeus sericeus), 
 Stromgründling (Romanogobio belingi), 
 Lachs (Salmo salar), 
 Mopsfledermaus (Barbastella barbastella), 
 Biber (Castor fiber), 
 Fischotter (Lutra lutra), 
 Großes Mausohr (Myotos myotis), 
 Grüne Keiljungfer (Ophiogomphus cecilia) und 
 Sand-Silberscharte (Jurinea cyanoides). 

Des Weiteren werden folgende Arten des Anhanges IV der FFH-Richtlinie im Standarddaten-
bogen ([5], Anhang 2/1) Gebiet „Elbaue zwischen Saalemündung und Magdeburg“ aufge-
führt: 

 Kreuzkröte (Bufo calamita), 
 Wechselkröte (Bufo viridis), 
 Laubfrosch (Hyla arborea), 
 Knoblauchkröte (Pelobates fuscus), 
 Moorfrosch (Rana arvalis), 
 Kleiner Wasserfrosch (Rana lessonae), 
 Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus), 
 Große Bartfledermaus (Myotis brandtii), 
 Wasserfledermaus (Myotis daubentonii), 
 Kleine Bartfledermaus (Myotis mystacinus), 
 Fransenfledermaus (Myotis nattereri), 
 Kleiner Abendsegler (Nyctalus leisleri), 
 Großer Abendsegler (Nyctalus noctula), 
 Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii), 
 Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus), 
 Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus), 
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 Braunes Langohr (Plecotus auritus), 
 Grüne Mosaikjungfer (Aeshna viridis), 
 Asiatische Keiljungfer (Gomphus flavipes), 
 Östliche Moosjungfer (Leucorrhinia albifrons) und 
 Zauneidechse (Lacerta agilis). 

2.2.1.2 LEBENSRAUMTYPEN 

Im Standarddatenbogen ([5], Anhang 2/1) sind die nachfolgend aufgeführten Lebensraumty-
pen für das FFH-Gebiet „Elbaue zwischen Saalemündung und Magdeburg“ genannt: 

 2310 – Trockene Sandheiden mit Calluna und Genista [Dünen im Binnenland] 
 2330 – Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und Agrostis [Dünen im 

Binnenland], 
 3150 – Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hyd-

rocharitions 
 3260 – Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion flui-

tantis und des Callitricho-Batrachion 
 3270 – Flüsse mit Schlammbänken mit Vegetation des Chenopodion rubri p.p. und des 

Bidention p.p. 
 4030 – Trockene europäische Heiden, 2 
 6120 – Trockene, kalkreiche Sandrasen, 
 6430 – feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe, 
 6440 – Brenndolden-Auenwiesen (Cnidion dubii) 
 6510 – Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecrus pratensis, Sanguisorba officinalis), 
 91E0 – Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-padion, Alnion 

incanae, Salicion albae), 
 91F0 – Hartholzauenwälder mit Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus 

excelsior oder Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris). 

                                                                 
2   Nicht im SDB des LAU [24], allerdings in denen des Bundesamtes für Naturschutz (BfN, vgl. Anhang 2/2) und der EU 
    [23] aufgeführt. 
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2.3 VOGELSCHUTZGEBIET „ELBAUE JERICHOW“ (DE 3437-401) 

Das Vogelschutzgebiet „Elbaue Jerichow“ (3437-401) schließt das FFH-Gebiet „Elbaue süd-
lich Rogätz mit Ohremündung“ ein und setzt sich nördlich davon fort. 

Das Vogelschutzgebiet umfasst die Überflutungsaue im Bereich der unteren Mittelebe und ist 
durch ausgedehnte Grünlandbereiche mit größeren Altwässern, Flutrinnen, Ackerflächen und 
Gehölzen geprägt. 

Es handelt sich um ein bedeutendes Nahrungs-, Brut-, Rast- und Überwinterungsgebiet auen-
typischer Vogelarten mit global und regional wichtigen Vogelansammlungen [7]. 

Im Standarddatenbogen ([7], Anhang 2/3) für das Gebiet „Elbaue Jerichow“ werden insge-
samt 108 Vogelarten nach Anhang II der FFH-Richtlinie und Anhang 1 der EU-
Vogelschutzrichtlinie sowie wichtige Zugvogelarten aufgeführt. Auf diese Aufzählung wird 
an dieser Stelle verwiesen. 

Der südliche Teil des Gebietes wird für Gast- und Rastvögel in [25] als von „nur durchschnitt-
licher Bedeutung“ eingestuft. Insbesondere werden Sing- und Zwergschwäne als Arten des 
Anhangs 1 der Vogelschutzrichtlinie genannt, die auf Flächen (Winterraps) äsen, die an das 
Gebiet angrenzen (Elbe-Ohre-Winkel, Heinrichsberg). Weiterhin werden Saat- und Blässgän-
se erwähnt, die auf „… den Äckern um das SCI …“ rasten. 

Die funktional für Rastvogelbestände des Schutzgebietes wichtigen Flächen außerhalb der 
Schutzgebietsgrenzen konzentrieren sich überwiegend auf „deichnahe Flächen“ und im Elbe-
Ohre-Winkel sowie südwestlich Heinrichsberg (Sing- und Zwergschwäne). 
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Es werden in Textabschnitt 4.2.2.2 in [25] konkret solche Gebiete benannt, die außerhalb des 
südlichen Teils des Vogelschutzgebietes liegen, mit diesem aber funktional in Verbindung 
stehen. Es handelt sich um 

 „Ackerflächen nördlich Niegripper Verbindungskanal“, 
 „Ackerflächen südwestlich Heinrichsberg“, 
 „Ackerflächen im Elbe-Ohre-Winkel, Kuhwerder“, 
 „Ackerflächen südöstlich der Fähre Rogätz“ 

(vgl. hierzu Anhang 1). 
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3 BESCHREIBUNG DER WIRKFAKTOREN UND AUSWIRKUNGEN 

Mögliche Wirkfaktoren des Vorhaben „Kiessandtagebau Großer Anger“ sind: 

 Flächenbeanspruchung, 
 Staubemissionen, 
 Lärmemissionen, 
 Lichtemissionen, 
 Veränderungen des Wasserhaushaltes im Umfeld der Antragsflächen sowie 
 visuelle Wirkfaktoren. 

Klein- und mikroklimatische Auswirkungen des Projektes werden aus folgenden Gründen in 
der vorliegenden Ausarbeitung von vornherein nicht weiter betrachtet: 

 Kaltluftabflussbahnen sind nicht betroffen. 
 Im Umfeld des Projektes „Kiessandtagebau Großer Anger“ sind keine gegenüber 

kleinklimatischen Veränderungen sensiblen Bereiche vorhanden. 

Eine Untergliederung in bau-, anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen erfolgt im weiteren 
Text nicht. Eine solche Unterscheidung ist im vorliegenden Fall und bei anderen Abbauvor-
haben nicht zielführend, da sich bau-, anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen nicht oder 
nur schwer trennen lassen. 

Folgende Sondergutachten bezüglich der oben genannten Wirkfaktoren liegen vor: 

 Hydrogeologisches Gutachten (Anlage 6 zum RBP) und 
 Schalltechnisches Gutachten (Anlage 7 zum RBP). 

Nachfolgend sind die projektbedingt relevanten Wirkfaktoren kurz beschrieben. 
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3.1 FLÄCHENNEUBEANSPRUCHUNG 

Die Flächenneubeanspruchung durch das Projekt „Kiessandtagebau Großer Anger“ beträgt 
maximal 

-  95,83 ha  -. 

Die Lage der beanspruchten Fläche in Reaktion zu den umliegenden Natura 2000-Gebieten ist 
in Anhang 1 lagemäßig dargestellt. 

3.2 STAUBEMISSIONEN 

Bei den im „Kiessandtagebau Großer Anger“ emittierten Stäuben handelt es sich um nichtto-
xische Stäube aus den vor Ort anstehenden Böden und Kiessanden. 

Folgende Staubquellen sind im Rahmen des Abbaus Großer Anger zu erwarten: 

 Punktquelle Aufbereitungsanlage:  
Es erfolgt keine Veränderung des derzeitigen Standortes, der außerhalb der Antrags-
fläche liegt. 

 Diffuse Staubemission durch Fahrbewegungen und Abwehung:  
Als Quelle für derartige Emissionen kommen insbesondere beräumte Vorfeldflächen 
in Betracht. Da der innerbetriebliche Rohstofftransport per Bandanlage erfolgt, sind 
die Auswirkungen von stauberzeugenden Fahrbewegungen als gering einzuschätzen. 
Abraumarbeiten werden im Abbauvorfeld nur bei Bedarf, d. h. nicht ständig durchge-
führt. 

3.3 LÄRM-/GERÄUSCHEMISSIONEN 

Dem RBP ist als Anlage 7 ein schalltechnisches Gutachten beigefügt. 

Die Ermittlung der Lärmbelastung im Umfeld des Tagebaus geht hinsichtlich der Emissions-
situation davon aus, dass verschiedene, in Anlage 7 des RBP benannte Schallquellen in der 
Tagzeit (6 – 22 Uhr) gleichzeitig wirksam sind. 
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Die Reichweite der projektbedingten Erhöhung von Lärmeinwirkungen im Umfeld reicht im 
Ergebnis des Gutachtens hier bis wenige 100 m in das Umfeld des Projektes. Eine Überschrei-
tung von Grenzwerten nach TA-Lärm an den Immissionspunkten im näheren Umfeld des ge-
planten Abbaus erfolgt nicht. 

3.4 LICHTEMISSIONEN 

Durch eine permanente stationäre Beleuchtung3 von Flächen wird z. B. die Partnerfindung 
und Nahrungsaufnahme vom Licht angelockter Tiere, vornehmlich Insekten, erschwert bzw. 
verhindert. Daneben kommt es zu direkten Verlusten durch Verbrennen an den Lampen. Im 
schlimmsten Fall können solche Effekte stationärer Beleuchtung zum Aussterben lokaler Po-
pulationen sensibler Arten führen. 

Veränderungen der Nahrungspyramide sind die Folge, was z. B Insektenfresser wie Fleder-
mäuse beeinflussen kann. 

Lichtimmissionen können insbesondere die Insektenfauna beeinflussen, da viele Insektenarten 
durch Licht kurzfrequenter Wellenlängen angezogen werden bzw. derartige künstliche Licht-
quellen mit natürlichen (Mond) verwechseln und hierdurch die Orientierung verlieren4. Dieser 
Effekt wird z. B. beim sog. Lichtfang, einer Standardmethode zur Erfassung nachtaktiver Fal-
ter, angewandt. 

Durch eine permanente stationäre Beleuchtung5 von Flächen wird z. B. auch die Partnerfin-
dung und Nahrungsaufnahme der angezogenen Tiere erschwert bzw. verhindert. Daneben 
kommt es zu direkten Verlusten durch Verbrennen an den Lampen. Im schlimmsten Fall kön-
nen solche Effekte stationärer Beleuchtung zum Aussterben lokaler Populationen sensibler 
Arten führen. 

                                                                 
3   Wichtig ist hierbei auch das Spektrum des Lichts. So wirkt Licht mit hohem Blau- und niederem UV-Anteil sehr viel stär- 
    ker anziehend als orange farbenes Licht auf Insekten. 
4   Wenn bezüglich des Mondes ein fliegendes Insekt seine Ausrichtung beibehält, fliegt es immer in die gleiche Richtung, da 
    das Gestirn sehr weit vom Insekt entfernt ist. Bei nahegelegenen Lichtquellen hingen führt die Beibehaltung der gleichen 
    Richtung zum Umkreisen der Lichtquelle. Diese und andere Wirkmechanismen führen zur sog. Fallenwirkung des Lichtes. 
5   Wichtig ist hierbei auch das Spektrum des Lichts. So wirkt Licht mit hohem Blau- und niederem UV-Anteil sehr viel stär- 
    ker anziehend als orange farbenes Licht auf Insekten. 
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Veränderungen der Nahrungspyramide sind die Folge, was z. B Fledermäuse oder insekten-
fressende Vögel beeinflussen kann. 

Weiterhin kann es zur Störung nachtaktiver Tierarten kommen. 

3.5 VERÄNDERUNGEN DES WASSERHAUSHALTES 

Veränderungen des Wasserhaushaltes im Umfeld (Waldbestände/Gewässer) können insbe-
sondere durch 

 Änderungen von Grundwasserstand und Wasserständen in Oberflächengewässern, 
 durch Austrocknung und 
 durch Veränderungen im Wurzelraum 

entstehen. 

Dem RBP ist als Anlage 6 ein hydrogeologisches Gutachten beigefügt. 

Im Ergebnis wird festgestellt, dass 

„… trotz der relativ großen Planungsfläche, der Eingriff in den Wasserhaushalt, die Wasser-
standsverhältnisse von Grundwasser und bestehenden Kiesseen sowie deren Wasserqualität 
als sehr gering zu bewerten ist …“. 

Die Reichweite der vorhabenbedingten Grundwasserstandsänderungen wird mit weniger als 
40 m angegeben. 

Die Veränderungen werden zudem deutlich geringer ausfallen, als natürliche Grundwasser-
standsschwankungen. Im hydrogeologischen Gutachten wird weiter ausgeführt, dass der Weg-
fall von ackerbaulich genutzten Flächen die Qualität benachbarter Seen positiv beeinflussen 
wird. 

Verringerungen des Abflusses in den benachbarten Oberflächengewässern (Elbe, Abstiegska-
nal, Schrote) werden in Anlage 6 des RBP ebenfalls ausgeschlossen. 
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Hinsichtlich der Grundwasserqualität werden im Gutachten (Anlage 6 des RBP) Veränderun-
gen mit möglicherweise auch negativen Folgen auf Grund prinzipieller Überlegungen nicht 
mit letzter Sicherheit ausgeschlossen. Allerdings wird die hieraus möglicherweise resultieren-
de vorhabenbedingte Grundwasserveränderung „wegen des Fehlens sensibler Nutzungen“ als 
nicht relevant eingestuft. 

Entsprechende Qualitätsüberwachungen an benachbarten Gewässern haben in den vergange-
nen Jahren keine Hinweise auf „besondere Güteprobleme“ des Grundwassers ergeben. 

3.6 VISUELLE AUSWIRKUNGEN 

Visuelle Auswirkungen beinhalten im vorliegenden Fall vor allem die Entstehung eines zu-
sätzlichen Abbaugewässers sowie mögliche Störungen wertbestimmender von Natura 2000-
Gebieten oder lebensraumtypische Arten wertgebender FFH-Lebensräume durch menschliche 
Silhouetten oder Fahrbewegungen. 
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4 AUSWIRKUNGEN DES PROJEKTES KIESSANDTAGEBAU GROSSER AN-
GER - FFH-GEBIET „ELBAUE SÜDLICH ROGÄTZ MIT OHREMÜNDUNG“ 
UND FFH-GEBIET „ELBAUE ZWISCHEN SAALEMÜNDUNG UND MAGDE-
BURG“ 

4.1 WIRKFAKTOR FLÄCHENBEANSPRUCHUNG 

Die FFH-Gebiete „Elbaue zwischen Saalemündung und Magdeburg“ und „Elbaue südlich 
Rogätz mit Ohremündung“ liegen in rd. 2,5 bzw. 3,5 km Entfernung zum Projekt „Kiessand-
tagebau Großer Anger“. Eine Flächenbeanspruchung findet somit nicht statt. 

4.2 WIRKFAKTOR STAUBEMISSIONEN 

Die vorhabenbedingt entstehenden Staubemissionen sind schon allein auf Grund der nicht 
vorhandenen Toxizität ungeeignet, eine erhebliche Beeinträchtigung der Schutz- und Erhal-
tungsziele der rd. 2,5 km („Elbaue zwischen Saalemündung und Magdeburg“) bzw. 3,5 km 
(„Elbaue südlich Rogätz mit Ohremündung“) entfernt liegenden FFH-Gebiete hervorzurufen. 

Weiterhin ist die Entfernung zwischen den FFH-Gebieten und dem Projekt so groß, dass eine 
Staubdeposition, die erhebliche Beeinträchtigungen von Schutz- und Erhaltungszielen erwar-
ten lässt, vernünftigerweise ausgeschlossen werden kann. 

4.3 WIRKFAKTOR LÄRMEMISSIONEN 

Lärm kann prinzipiell Tierarten des Anhanges II, die wertgebend für die Ausweisung eines 
FFH-Gebietes waren oder lebensraumtypische Arten von FFH-Lebensraumtypen beeinträch-
tigen. 

Auf Grund der Entfernung von mindestens 2,5 km zu den genannten FFH-Gebieten sind er-
hebliche Beeinträchtigungen der Schutz- und Erhaltungsziele durch Lärmemissionen von 
vornherein mit Sicherheit auszuschließen. 
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4.4 LICHTEMISSIONEN 

Ein Nachtbetrieb ist für den „Kiessandtagebau Großer Anger“ nicht beantragt. Dauerhafte, 
stationäre Lichtquellen oder große, angestrahlte und reflektierende Flächen entstehen projekt-
bedingt nicht. Lichtemissionen werden in der Erweiterungsfläche nur durch mobile Geräte 
hervorgerufen und auf den Zeitraum zwischen 6.00 und 22.00 Uhr beschränkt sein. 

Auf Grund der Entfernung von mindestens 2,5 km zu den genannten FFH-Gebieten sind er-
hebliche Beeinträchtigungen der Schutz- und Erhaltungsziele durch Lichtimmissionen von 
vornherein mit Sicherheit auszuschließen. 

4.5 WIRKFAKTOR VERÄNDERUNGEN DES WASSERHAUSHALTES IM UM-
FELD 

Dem RBP ist als Anlage 6 ein hydrogeologisches Gutachten beigefügt. Im Ergebnis dieser 
Ausführungen sind keine Auswirkungen erkennbar, welche Reichweiten aufweisen, die er-
hebliche Beeinträchtigungen der Schutz- und Erhaltungsziele der FFH-Gebiete „Elbaue süd-
lich Rogätz mit Ohremündung“ und „Elbaue zwischen Saalemündung und Magdeburg“ her-
vorrufen können. 

4.6 VISUELLE AUSWIRKUNGEN 

In Bezug auf Natura 2000-Gebiete sind hierbei ausschließlich durch Tierarten visuelle wahr-
nehmbare Störreize von Bedeutung. 

Auf Grund der Entfernung von mindestens 2,5 km zu den genannten FFH-Gebieten sind er-
hebliche Beeinträchtigungen der Schutz- und Erhaltungsziele durch visuelle Auswirkungen 
von vornherein mit Sicherheit auszuschließen. 
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5 AUSWIRKUNGEN DES PROJEKTES KIESSANDTAGEBAU GROSSER AN-
GER - VOGELSCHUTZGEBIET „ELBAUE JERICHOW“ 

5.1 WIRKFAKTOR FLÄCHENBEANSPRUCHUNG 

Das Vogelschutzgebiet liegt außerhalb der vom Projekt „Kiessandtagebau Großer Anger“ be-
anspruchten Fläche. Flächen, die laut Managementplan [25] bezüglich Gast-/Rastvögel im 
funktionalen Zusammenhang mit dem Gebiet stehen, liegen ebenfalls weit außerhalb 
(>3,5 km) der Antragsfläche (vgl. Anhang 1/1). 

Eine Nutzung der durch das Vorhaben beanspruchten Ackerflächen durch Zugvögel, z. B. 
durch Gänse, wurde nachgewiesen. Die Nutzung der Flächen durch Gast- und Rastvögel war 
gering, was u. a. durch die Erholungsnutzung ausgehend vom Barleber II erklärt wird. Diese 
beinhaltet insbesondere auch Hundespaziergänger. Schon die hieraus entstehenden Beunruhi-
gungen machen das Projektgebiet eher ungeeignet für größere Ansammlungen von Gast- und 
Rastvögeln. 

5.2 WIRKFAKTOR STAUBEMISSIONEN 

Die vorhabenbedingt entstehenden Staubemissionen sind nicht in der Lage, eine erhebliche 
Beeinträchtigung der Schutz- und Erhaltungsziele des rd. 3,5 km entfernt liegenden Vogel-
schutzgebietes „Elbaue Jerichow“ hervorzurufen. 

5.3 WIRKFAKTOR LÄRMEMISSIONEN 

Auf Grund der Entfernung von mindestens 2,5 km zu dem Vogelschutzgebiet „Elbaue Je-
richow“ sind erhebliche Beeinträchtigungen der Schutz- und Erhaltungsziele durch 
Lärmemissionen von vornherein mit Sicherheit auszuschließen. 

5.4 LICHTEMISSIONEN 

Auf Grund der Entfernung von mindestens 2,5 km zu dem Vogelschutzgebiet „Elbaue Je-
richow“ sind erhebliche Beeinträchtigungen der Schutz- und Erhaltungsziele durch Lichte-
missionen von vornherein mit Sicherheit auszuschließen. 
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5.5 WIRKFAKTOR VERÄNDERUNGEN DES WASSERHAUSHALTES IM UM-
FELD 

Die Reichweite der projektbedingt zu erwartenden Veränderungen reicht nicht bis ins Vogel-
schutzgebiet. 

5.6 VISUELL WAHRNEHMBARE AUSWIRKUNGEN 

Auf Grund der Entfernung von mindestens 2,5 km zu dem Vogelschutzgebiet „Elbaue Je-
richow“ sind erhebliche Beeinträchtigungen der Schutz- und Erhaltungsziele durch visuelle 
Auswirkungen von vornherein mit Sicherheit auszuschließen. 
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6 ZUSAMMENFASSUNG 

Erhebliche Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele der FFH-Gebiete „Elbaue südlich Rogätz 
mit Ohremündung“ und „Elbaue zwischen Saalemündung und Magdeburg“ durch das Projekt 
„Kiessandtagebau Großer Anger“ können im Ergebnis der Ausführungen in Textabschnitt 4 
sicher ausgeschlossen werden. 

Erheblichen Beeinträchtigungen und Störungen der Erhaltungsziele im Vogelschutzgebiet 
„Elbaue Jerichow“ durch das Projekt „Kiessandtagebau Großer Anger“ können im Ergebnis 
der Ausführungen in den Textabschnitten 5 sicher ausgeschlossen werden. 
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Anhang 1/1
Natura 2000-Gebiete im 5 km-Umfeld
um den Kiessandtagebau Großer Anger

Wiedersdorfer Straße 3
39126 Magdeburg

Rahmenbetriebsplan nach § 52 Abs. 2a BBergG
für den "Kiessandtagebau Großer Anger" - Anlage 11 -
FFH-Vorverträglichkeitsstudie
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Vogelschutzgebiet

DE 3437 401 - "Elbaue Jerichow"

FFH-Gebiet

DE 3736 301 - "Elbaue südlich Rogätz 

mit Ohremündung"

FFH-Gebiet

DE 3936 301 - "Elbaue zwischen 

Saalemündung und Magdeburg"

Legende

Sachverständigenbüro für Steine und Erden,
Büro für angewandte Biologie und
Tagebaurenaturierung
Sorge 29
38678 Clausthal-Zellerfeld

Dr. Fahlbusch + Partner

Gebiete mit frunktionaler Beziehung zum Vogelschutzgebiet
"Elbaue Jerichow":

- Ackerflächen im Elbe-OhreWinkel = Kuhwerder (außerhalb SCI):
nördlich außerhalb Kartenausschnitt

- Ackerflächen südöstlich der Fähre Rogätz (außerhalb SCI):
nördlich außerhalb Kartenausschnitt

- Ackerflächen südwestlich Heinrichsberg (außerhalb SCI): 
siehe Karte.

- Acker nördlich Niegripper Verbindungskanal 
(außerhalb SCI): nordöstlich außerhalb Kartenausschnitt

Die Lokalisierung erfolgte anhand der textlichen Beschreibung im
Maßnahmenplan zum Vogelschutzgebiet "Elbaue Jerichow"

Ackerflächen südwestlich
Heinrichsberg
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